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Die schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 6612/J-NR/1994, 

betreffend Verstoß gegen den Datenschutz durch die ÖH, die die 

Abgeordneten SCHEIBNER und Kollegen am 5. Mai 1994 an mich ge­

richtet haben, beehre ich mich wie folgt zu beantworten: 

1. Haben Sie vom oben genannten Sachverhalt Kenntnis? 

2. Wenn ja, seit wann? 

Antwort: 

Ich habe von dem Wahlaufruf des Verbandes Sozialistischer 

Studenten seit Einlangen dieser Anfrage Kenntnis. 

3. Wer hat die Adressen der Kärntner Studenten an die SPÖ 
weitergegeben? 

Antwort: 

Es ist mir nicht bekannt, wer die Adressen von Studierenden an 

die SPÖ weitergegeben hat. 

4. Auf welcher rechtlichen Grundlage wurde diese Weitergabe 
veranlaßt? 
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Antwort: 
Für die Weitergabe der Adressen von Studierenden an die SPÖ be­

steht keine rechtliche Grundlage. 

5. Wer trägt dafür die verantwortung? 

Antwort: 
Hiezu verweise ich auf auf meine Antwort zu Frage 3. 

6. Welche rechtlichen Maßnahmen werden Sie im Zuge des ministe­
riellen Aufsichtsrechtes gegen diese vorgangsweise der ÖH 
setzen? 

Antwort: 
Keine. 

7. Welche rechtlichen Maßnahmen werden Sie aus Gründen des 
Datenschutzes gegen die SPÖ bzw. den vSStö setzen? 

Antwort: 

Zur Setzung rechtlicher Maßnahmen gegen die SPÖ bzw. den vSStÖ 
durch das Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung be­

steht keine gesetzliche Grundlage. 

8. Werden Sie auf der Grundlage dieses Ereignisses eine Regie­
rungsvorlage zur Änderung des Hochschülerschaftsgesetzes 

bzw. der Hochschülerschaftswahlordnung einbringen, die es 

künftig verhindert, daß an politische Parteien Daten von 

Studenten weitergeleitet werden? 

Antwort: 

Die Ausweitung des Aufsichtsrechts des Bundesministers für Wis­
senschaft und Forschung von Organen der Österreichischen Hoch-
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schülerschaft und der einzelnen Hochschülerschaften auf wahl­

werbende Gruppen erscheint mir nicht zielführend. Da eine Ver­

besserung des Datenschutzes systematisch am sinnvollsten durch 

eine Änderung des Datenschutzgesetzes erfolgen kann, werde ich 

diesbezüglich keine Änderung des Hochschülerschaftsgesetzes an­

streben. 

Der Bundesminister: 
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